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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Genehmigung gemäß § 11 Abs. 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

1. Auf den Antrag vom 11.03.2019 erteile ich der OB Netz AG, Theodor-Heuss-AIIee 7 in 60486 

Frankfurt ani Main, die Genehmigung gemäß § 11 AEG zur dauernden Einstellung des Betrie

bes (Stilllegung) der 

Strecke 2517 Awanst Alpen (km 0,5 + 35)- Anst Büderich (km 5,8 +50). 

2. Dieser Bescheid ist gemäß§ 7h AEG kostenpflichtig. Es werden Gebühren gemäß der Ver

ordnung über die Gebühren und Auslagel") für Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrsverwal

tung des Bundes (BEGebV) erhoben. Über die Höhe ergeht ein gesonderter Kostenbescheid. 
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Nebenbestimmungen 

Die DB Netz AG ist verpflichtet, den genauen Zeitpunkt der technischen Realisierung der Stillle

gung folgenden Behörden mitzuteilen: 

a) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Robert-Schuman-Piatz 1 in 53175 Bonn; 

b) Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein

Westfalen, Postfach 101103 in 40190 Düsseldorf; 

c) Eisenbahn-Bundesamt, Postfach 200 565 in 53135 Bonn. 

Diese Genehmigung fritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. bie,DB Netz AG erhält damit Gelegenheit, 

spätestens bis zum Ablauf des 15.05.2020 von der Genehmigung Gebrauch zu machen. Ver

streicht diese Frist ungenutzt, erlischt diese Genehmigung. 

Hinweis 

Ab dem Zeitpunkt der technischen Realisierung der Streckenstilllegung endet für die Antragstelle

rin die Pflicht zur Aufrechterhaltung des Betriebes und der Instandhaltung nach Streckenstandard. 

Für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen erlischt gleichzeitig der öffentlich-rechtliche Anspruch auf 

Zugang zur Strecke. 

Begründung 

Mit Schreiben vom 11.03.2019 hat die DB Netz AG beim Eisenbahn-Bundesamt eine Genehmi

gung gemäß§ 11 Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) zur dauerhaften Einstellung 

(Stilllegung) des Betriebes der Strecke 2517 Awanst Alpen (km 0,5 + 35)- Anst Büderich (km 5,8 

+ 50) beantragt. Die Infrastruktur der ca. 5,3 km langen, eingleisigen und nicht elektrifizierten Stre

cke ist nach Angaben der DB Netz AG seit dem 19.01.2017 ohne Nutzung. Die DB Netz AG be

gründet die Stellung des Antrages nach § 11 AEG mit der derzeitigen Unwirtschaftlichkeit des 

Streckenbetriebes. Ihr sei nicht mehr zumutbar, die unwirtschaftliche Infrastruktur zu betreiben. 

Die Infrastruktur der Strecke 2517 wurde vom 08.11.2018 bis 08.02.2019 im Internet zur Über

nahme für den öffentlichen Weiterbetrieb angeboten. Auf diese Ausschreibung haben sich jedoch 

keine Interessenten gemeldet. Die Bemühungen zur Übergabe der Streckeninfrastruktur Awanst 

Alpen - Anst Büderich an einen Dritten für den öffentlichen Weiterbetrieb sind damit gescheitert. 

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein

Westfalen ist mit Schreiben vom 29.03.2019 ins Benehmen gesetzt worden und hat in seiner Ant

wort vom 15.04.2019 keine Bedenken gegen eine Stilllegung des o.g. Streckenabschnittes geäu

ßert. 
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat gegenüber der OB Netz AG mit

geteilt, dass ihm für den genannten Streckenabschnitt eine Abfrage nach § 1 Ob Abs. 2 VerkSiG 

entbehrlich erscheint. 

Aus Sicht der Genehmigungsbehörde lagen damit die Voraussetzungen zur Erteilung der Geneh

migung vor. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Widerspruch 

erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Zentrale des Eisenbahn

Bundesamtes, Heinemannstraße 6 in 53175 Bonn oder bei einer der Außenstellen dieser Behörde 

einzulegen. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg durch De-Mail in der Sendevari

ante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Maii-Gesetz erhoben werden. Die De-Maii

Adresse lautet: poststelle@eba-bund .de-mail.de. 
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